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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Bekanntmachung

Planfeststellung für Neubau der 247 Ortsumgehung Ferna 
und Ortsumgehung Teistungen 1. Planänderung

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das o. g. Verkehrsbauvorhaben
wird ein Erörterungstermin durchgeführt.

1. Der Erörterungstermin beginnt
am 10. April 2019, ab 10.00 Uhr
in 37339 Teistungen, Klosterweg 6-7, Victor‘s Residenz-Hotel
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anhörungsbehörde 
den Erörterungstermin bei Bedarf verlängern kann. Entsprechende 
Änderungen werden im Termin bekannt gegeben.

2. Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen und Stellungnahmen erörtert. Die Teilnahme am Termin ist 
jedem, dessen Belange von dem Vorhaben berührt werden, frei-
gestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben. Es wird darauf hingewiesen, dass verspätete Einwendun-
gen ausgeschlossen sind und dass bei Ausbleiben eines Beteiligten 
auch ohne ihn verhandelt werden kann.
Die rechtzeitig erhobenen schriftlichen Einwendungen haben auch 
im Falle des Ausbleibens weiterhin Bestand.
Das Anhörungsverfahren ist mit Schluss der Verhandlung beendet.

3. Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch 
eine Vertreterbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender

Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für den Brandschutzkoordinator der Freiwilligen  

Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft  
Lindenberg/Eichsfeld

Aufgrund der §§ 13 Abs. 1, 19 Abs. 1 und § 21 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), mehrfach geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) hat die Gemeinschaftsversamm-
lung der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/ Eichsfeld am 18.12.2018 
nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

(1) Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit eh-
renamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Brandschutzkoordinator erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 50,00 Euro.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Teistungen, 06.02.2019
Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung der in der Sitzung  
der Gemeinschaftsversammlung  
der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
am 24.07.2018 gefassten Beschlüsse

TOP 2:

Beschluss-Nr.: 16/2018
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 
24.04.2018
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sit-
zung vom 24.04.2018.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................15
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ..........................................................................................2

TOP 3.:

Beschluss-Nr.: 17/2018
Vertragsabschluss zur Kommunal-Rechtsschutzversicherung
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld bestätigt 
den Vertragsabschluss zur Kommunal-Rechtsschutzversicherung der 
SV Sparkassenversicherung, in Zusammenarbeit mit der ÖRAG Rechts-
schutzversicherungs -AG, in Höhe von 5.105,25 Euro.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................17
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

TOP 6:

Beschluss-Nr.: 18/2018
Wahl des hauptamtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld be-
schließt, folgende Bewerber für die Stelle des hauptamtlichen Gemein-
schaftsvorsitzenden zur Wahl zu stellen:

1. Apel, Michael
2. Raabe, Thomas

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ......................................................................................... 17
Nein-Stimmen:  ....................................................................................... 0
Enthaltungen: ......................................................................................... 0

Teistungen, den 29.01.2019

gez. Dr. Bertram gez. Schotte
Stellv. Gemeinschaftsvorsitzender Stellv. Gemeinschaftsvorsitzender
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Bekanntmachung

zur Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl der Gemeinderatsmitglieder in der 

Gemeinde Berlingerode 
Gemeinde Brehme 

Gemeinde Ecklingerode 
Gemeinde Ferna 

Gemeinde Tastungen 
Gemeinde Teistungen 

Gemeinde Wehnde

A. Wahl der Gemeinderatsmitglieder
1.
In den Gemeinden Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastun-
gen, Teistungen und Wehnde werden am 26.05.2019 die Gemeinderats-
mitglieder gewählt.
Anzahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder:

Gemeinde Anzahl der Gemeinderatsmitglieder
Gemeinde Berlingerode 12
Gemeinde Brehme 12
Gemeinde Ecklingerode 8
Gemeinde Ferna 8
Gemeinde Tastungen 6
Gemeinde Teistungen 14
Gemeinde Wehnde 6

Wählbar für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds sind Wahlberechtigte, 
die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 12 ThürK-
WG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Da-
nach sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, 
wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und 
seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; 
der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der 
Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung 
im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, 
Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Sloweni-
en, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Re-
publik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder können Wahlvorschläge von 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wähler-
gruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen.
Ein Wahlvorschlag darf höchstens bis zu doppelt so viele Bewerber 
enthalten, wie Ratsmitglieder zu wählen sind.

Gemeinde Höchstanzahl der Bewerber
Gemeinde Berlingerode 24
Gemeinde Brehme 24
Gemeinde Ecklingerode 16
Gemeinde Ferna 16
Gemeinde Tastungen 12
Gemeinde Teistungen 28
Gemeinde Wehnde 12

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen.
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müs-
sen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen 
tragen.

Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind.
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfach-
unterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für un-
gültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, ist der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauf-
tragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter abbe-
rufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster 
der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Be-

werber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur 
ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme 
in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und zwei 
weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen.
Die Bewerber können auch durch eine Versammlung von Delegierten, die 
von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberech-
tigten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Ab-
stimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Eichsfeld, oder im Gemeinderat der jeweiligen Gemeinde vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich 
von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind.

Gemeinde zusätzliche Unterschriften
Gemeinde Berlingerode 48
Gemeinde Brehme 48
Gemeinde Ecklingerode 32
Gemeinde Ferna 32
Gemeinde Tastungen 24
Gemeinde Teistungen 56
Gemeinde Wehnde 24
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ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemein-
de unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22.April 2019) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (23. April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Teistungen, den 20.02.2019

Kellner, Wahlleiterin der Gemeinde Berlingerode
Siebert, Wahlleiterin der Gemeinde Brehme
Stürtzel, Wahlleiter der Gemeinde Ecklingerode
Oberkersch, Wahlleiter der Gemeinde Ferna
Nolte, Wahlleiter der Gemeinde Tastungen
Krukenberg, Wahlleiter der Gemeinde Teistungen
Heublein, Wahlleiterin der Gemeinde Wehnde

Brehme

1. Änderung Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.04.2018 (GVBL. S. 74) hat der Gemeinderat der Gemeinde Brehme in 
der Sitzung am 20.12.2018 die folgende 1. Änderung der Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

Wird im Abs. 4 wie folgt geändert:
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderats sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienst-
ausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung, jedoch entsprechend den Gesetzen zur 
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahl in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter   25,00 Euro
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer   20,00 Euro

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Brehme, den 15.02.2019
gez. Tasch
Bürgermeister

Ecklingerode

1. Änderung Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.04.2018 (GVBL. S. 74) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ecklinge-

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstüt-
zungs-unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letz-
ten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund 
desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, 
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Eichs-
feld, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der

Verwaltungsgemeinschaft
Lindenberg/Eichsfeld

Hauptstraße 17
37339 Teistungen

bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahl-
leiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld:

Montag bis Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Bürgerhaus der VG Lindenberg/Eichsfeld, Zimmer 11, Hauptstraße 17 
in 37339 Teistungen ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungs-
raum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der jeweiligen Gemeinde über 
die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung 
des Beauftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden. Die Er-
klärung von Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der Wahl (22. 
April 2019) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld - 4 -
Jahre. Nach Ablauf der Verlängerung sind weitere Verlängerungen nicht 
möglich.

Artikel III
Der § 19 „Grababdeckungen“ erhält folgende neue Fassung:
„Grababdeckungen sind zulässig.“

Artikel IV
Der § 25 „Herrichtung und Unterhaltung“ wird um folgende Absätze 
erweitert:
(10) Verwelkte Blumen und Kränze sind durch die Nutzungsberechtigten 
von den Gräbern umgehend zu entfernen. Geschieht dies nicht, so kann 
die Friedhofsverwaltung nach angemessener Frist diese Blumen und 
Kränze ohne Ankündigung gegen Kostenersatz beseitigen.
(11) Blumen und Kränze sowie sonstiger abgeräumter Grabschmuck dür-
fen nur sortiert in die dafür bereitgestellten Behältnisse abgelegt werden.

Artikel V
Alle anderen Vorschriften bleiben unberührt.

Artikel VI
Die 1. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Tastungen tritt 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Tastungen, 30.01.2019
gez. Nolte
Bürgermeister

rode in der Sitzung am 21.12.2018 die folgende 1. Änderung der Haupt-
satzung beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

Wird im Abs. 4 wie folgt geändert:
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderats sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienst-
ausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung, jedoch entsprechend den Gesetzen zur 
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahl in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter  25,00 Euro
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer   20,00 Euro

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Ecklingerode, den 30.01.2019
gez. Sieber
Bürgermeister

Tastungen

1. Änderung Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.04.2018 (GVBL. S. 74) hat der Gemeinderat der Gemeinde Tastungen 
in der Sitzung am 17.12.2018 die folgende 1. Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

Wird im Abs. 4 wie folgt geändert:
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderats sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienst-
ausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung, jedoch entsprechend den Gesetzen zur 
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahl in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter  25,00 Euro
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer  20,00 Euro

Diese Änderung tritt rückwirkend zu 01.01.2019 in Kraft.

Tastungen, den 30.01.2019
gez. Nolte
Bürgermeister

1. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde 
Tastungen

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. 
S. 74) und des § 33 des Thüringer Bestattungsgesetzes vom 19.05.2004 
(GVBl. S. 505 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juni 2018 
(GVBl. S. 229, 266) hat der Gemeinderat der Gemeinde Tastungen am 
17.12.2018 folgende Änderung für den Friedhof der Gemeinde Tastun-
gen beschlossen:

Artikel I
Der § 2 „Friedhofszweck“ Absatz 2, Buchstabe a erhält folgende Fas-
sung:
„bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Tastungen waren oder“

Artikel II
Der § 10 „Ruhezeit“ erhält folgende neue Fassung:
(1) Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 25 Jahre und für Urnengrä-
ber 15 Jahre.
(2) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der Ruhezeit ist 
auf schriftlichen Antrag des Nutzungsberechtigten an die Gemeindever-
waltung möglich, wenn andere Belange, insbesondere die Regelungen 
des § 3 dem nicht entgegegenstehen. Die Verlängerung beträgt max. 5 
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Teistungen

 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Feststellung des Wahlergebnisses 

 
Bei der: 

 

 Ortsteilbürgermeisterwahl 

          
                

 Bürgermeister 

 
 

 Landratswahl 

     
 
in der  

 
 
   
 
 
am   
 
 
 

        Verhältniswahl                                     Mehrheitswahl 

 
 
wurde folgendes Wahlergebnis festgestellt: 
 
 
Zahl der Wahlberechtigten:                                                                  Zahl der ungültigen Stimmabgabe 
                                                     (Stimmzettel): 
 
Zahl der Wähler:                                                    Zahl der gültigen Stimmabgabe 
                                                      (Stimmzettel): 
 
 
Weitere Ergebnisse (Fortsetzung) siehe Anlage. 
 
Jeder Wahlberechtigte der bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters oder Landrats auch jeder in einem zugelassenen 
Wahlvorschlag aufgestellter Bewerber, kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnis-
ses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit Begründung bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunal-
wahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetra-
gen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlleiter/in 
 
Herr Abel 

Gemeinde 
 
Teistungen 

2.130 

1294 

11 

1283 

Bezeichnung, Anschrift 

Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heiligenstadt 

Ort, Datum 
 
 
 

Teistungen, den 12.02.2019 

Unterschrift 
 
 
 

gez. Abel 

Gemeinde 

Teistungen 

Wahltag 

  10.02.2019 
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Zur Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses   Blatt:  

 
 
für die         Ortsteilbürgermeisterwahl 

 

    Bürgermeister 

 

      Landratswahl       am 10. Februar 2019 

 
in der  
 
 
 
 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlages 
 

 
Nachname, Vorname der Bewerber/ -innen 

 
Stimmen 

 
Gewählt  

ist 1) 

 
CDU 

 

 
Dornieden, Horst 

 
522 

 

 
KRUKENBERG 

 
Krukenberg, Christoph 
 

 
761 

 
X 

 
1) der Gewählte ist durch X gekennzeichnet 

Gemeinde  
 

Teistungen 

1/1 

Bekanntmachung

zur Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl der Ortsteilratsmitglieder und  

des Ortsteilbürgermeisters 
der Gemeinde Teistungen 

für die Ortsteile 
Böseckendorf 

Neuendorf 
Teistungen

A. Wahl der Ortsteilratsmitglieder
1.
In den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf und Teistungen sind am 
26.05.2019 Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Anzahl der zu wählenden Ortsteilratsmitglieder:

Ortsteil der Gemeinde Teistungen Anzahl der
Ortsteilratsmitglieder

OT Böseckendorf 4
OT Neuendorf 6
OT Teistungen 8

Zum Ortsteilratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 
2 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und 
seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde haben; 
der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der 
Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung 
im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik 
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, 
Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Slowakische Re-
publik, Republik Slowenien, Königreich Spanien, Tschechische Republik, 
Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschläge von Par-
teien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wählergrup-

pen aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hier-
mit aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen.
Ein Wahlvorschlag darf höchstens:

Ortsteil der Gemeinde Teistungen Höchstanzhal der Bewerber
je Wahlvorschlag

OT Böseckendorf 8
OT Neuendorf 12
OT Teistungen 16

Bewerber enthalten.
Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres Nach-
namens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen.
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müs-
sen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen 
tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten tragen, die nicht Bewerber des
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster 
der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Be-

werber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
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bis zum 34. Tag vor der Wahl - 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahl-
leiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld:

Montag bis Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Bürgerhaus der VG Lindenberg/Eichsfeld, Zimmer 11, Hauptstraße 17 
in Teistungen ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungs-
raum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Ein-
tragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtig-
te, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie 
muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019), 18.00 Uhr, 
durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser Erklärung 
ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der ein-
zelnen beteiligten Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizu-
fügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde Teistungen über 
die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung 
des Beauftragten des Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Un-
terzeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen werden.
Die Erklärung von Listenverbindungen muss bis zum 34. Tag vor der 
Wahl (22. April 2019) bis 18.00 Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwai-
ge vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung 
auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele 
Stimmen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019) bis 18.00 Uhr beho-
ben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von Bewer-
bern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewer-
ber), sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 33. Tag vor der 
Wahl (23. April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen 
und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen 
zu Listenverbindungen den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

B. Wahl des Ortsteilbürgermeisters
1.
In den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf und Teistungen der Ge-
meinde Teistungen wird am 26. Mai 2019 jeweils ein Ortsteilbürger-
meister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 
und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet 
und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortsteilverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfas-

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur 
ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme 
in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungsleiter und zwei 
weiteren Teilnehmern der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber 
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlbe-
rechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehö-
rigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 
insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Eichs-
feld, oder im Gemeinderat/Ortsteilrat der Gemeinde Teistungen vertreten 
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die 
der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätz-
lich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Orts-
teilratsmitglieder zu wählen sind.

Ortsteil der
Gemeinde Teistungen

zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften

OT Böseckendorf 16
OT Neuendorf 24
OT Teistungen 32
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat/Ortsteilrat 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvor-
schlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat/Ortsteilrat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsa-
men Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im 
Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde 
liegt, oder im Gemeinderat/Ortsteilrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der

Verwaltungsgemeinschaft
Lindenberg/Eichsfeld

Hauptstraße 17
37339 Teistungen
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a) die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag als Bewerber aufgestellt ist, zur Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit 
oder Beauftragten dieser Einrichtungen und des Einverständnisses 
mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der An-
lagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als Kenn-
wort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die Anschrift des 
Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburts-
datums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so 
vielen Wahlberechtigten tragen, wie weitere Mitglieder des Ortsteilrats zu 
wählen sind, insgesamt:

Ortsteil der
Gemeinde Teistungen

Unterstützungsunterschriften Einzel-
bewerber

OT Böseckendorf 20
OT Neuendorf 30
OT Teistungen 40

Unterschriften.
Bewirbt sich der bisherige Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind 
keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlage beizufügen:
Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster der Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlag als Bewerber aufgestellt ist, zur Zusammenarbeit mit dem Mi-
nisterium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen und des Einverständnisses mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl 
der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass je-
der stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt 
war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter der 
Gemeinde ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkrei-
ses Eichsfeld, im Gemeinderat oder im Ortsteilrat vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere Mitglieder 
des Ortsteilrats zu wählen sind.

Ortsteil der Gemeinde Teistungen Unterstützungsunterschriften
OT Böseckendorf 16
OT Neuendorf 24
OT Teistungen 32

sung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteil-
verfassung gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung 
im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Lettland, Repu-
blik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der 
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugiesische Repu-
blik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Republik Ungarn, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik 
Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum 
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in 
Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Lan-
desverfassung eintritt. Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen 
die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht be-
sitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters können von Par-
teien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und 
Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
ist. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Na-
men und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran be-
teiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede 
Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.
Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklä-
rung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt wer-
den.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Be-

werbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
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Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 34. Tag vor der Wahl (22. 
April 2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 33. Tag vor der Wahl (23. 
April 2019) tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestell-
ten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein 
Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahl-
vorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
7.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Teistungen, den 20.02.2019

Krukenberg, Wahlleiter Gemeinde Teistungen

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder im Gemeinderat Teistun-
gen oder Ortsteilrat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tra-
gen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemein-
samer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in 
ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundes-
tag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Eichsfeld, oder 
im Gemeinderat oder Ortsteilrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der

Verwaltungsgemeinschaft
Lindenberg/Eichsfeld

Hauptstraße 17
37339 Teistungen

bis zum 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019), 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahl-
leiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzei-
ten der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld:

Montag bis Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Bürgerhaus der VG Lindenberg/Eichsfeld, Zimmer 11, Hauptstraße 17 
in 37339 Teistungen ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein.
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben.
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften [Anlage 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden.
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 
18.00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde Teistungen über 
die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 44. Tag vor der Wahl 
(12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung 
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Un-
terzeichner des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des 
Einzelbewerbers zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.


